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RS OGH 1978/10/24 4Ob384/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1978

Norm

UWG §2 C2a

Rechtssatz

Die Auslegung, daß beim "Kauf-Leasing-System" ein Gerät gegen Zahlung eines bestimmten Betrages erworben

werden kann, ist keineswegs so fernliegend, daß sie nicht wenigstens durch einen nicht ganz unbeträchtlichen Teil der

angesprochenen Interessenten erfolgen werde und als eine unvernünftige oder willkürliche Auslegung durch eine zu

vernachlässigende Minderheit angesehen werden könnte.
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